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Fristen und Termine 

Steuerzahlungstermine im Dezember  

 Fällig-

keit 

Zahlungsfrist bei 

Überweisung  

Lohn- /Kirchensteuer  11.12.  14.12. 

Umsatzsteuer  11.12.  14.12. 

Einkommen-/ Kirchen-

steuer 

11.12. 14.12. 

Körperschaftsteuer 11.12. 14.12. 

 

 

Zahlungstermine für Sozialversi-

cherungsbeiträge 

 Fällig-

keit 

Für Dezember 27.12. 

 

 

Aktuelle Hinweise  

Zum 31. Dezember 2017 können Ansprüche 

verjähren!  

Die Verjährung dient im Zivilrecht wie auch in ande-

ren Rechtsgebieten der Rechtssicherheit und dem 

Rechtsfrieden. Tritt die Verjährung ein, verliert der 

Gläubiger durch Zeitablauf die Durchsetzbarkeit sei-

nes Anspruchs. Auf der Gegenseite hat ab diesem 

Zeitpunkt der Schuldner ein Gegenrecht, seine Leis-

tung zu verweigern.  

Die regelmäßige zivilrechtliche Verjährungsfrist be-

trägt grundsätzlich 3 Jahre, sofern vertraglich nichts 

anderes vereinbart wurde. Sie beginnt am Schluss 
des Jahres zu laufen, in dem 

• der Anspruch entstanden ist und 

• der Gläubiger von den Anspruch begründen-

den Umständen und der Person des Schuld-

ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-

lässigkeit erlangen müsste. 

 
Hinweis:  

Neben der regelmäßigen Verjährungsfrist gibt es da-

von abweichend noch eine Reihe besonderer Verjäh-

rungsfristen. Wichtig ist noch die 2-jährige Verjäh-

rungsfrist, die für Mängelansprüche des Käufers gilt. 

Nach 10 Jahren verjähren Ansprüche auf Übertra-

gung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf 
Begründung, Übertragung und Aufhebung eines 

Rechts an einem Grundstück. Mit Letzterem sind vor 

allem Nießbrauchsrechte, Dienstbarkeiten und Erb-

baurechte gemeint. Diese und auch Eigentumsan-

sprüche an einem Grundstück werden erst ab Eintra-

gung im Grundbuch vollzogen, wofür die 10-jährige 

Verjährungsfrist gilt. Daneben gibt es noch die 30-

jährige Verjährungsfrist, die für Herausgabeansprü-

che aus Eigentum, familien- und erbrechtliche An-

sprüche, rechtskräftig - d.h. per Urteil - festgestellte 
Ansprüche und Ansprüche aus vollstreckbaren Ver-

gleichen oder vollstreckbaren Urkunden gilt. 

 

Sind beide o.g. Voraussetzungen erfüllt, verjähren 

nach Ablauf des 31. Dezembers 2017 alle Ansprüche, 

die im Laufe des Jahres 2014 entstanden sind. Un-

ternehmer, die im Jahr 2014 eine Leistung erbracht 

haben, die Gegenleistung des Schuldners, wie etwa 

die Zahlung der offenen Rechnung, aber noch aus-

steht, müssen diese Verjährungsfrist unbedingt be-
achten, um am Ende nicht leer auszugehen. Im Übri-

gen verjähren die Ansprüche des Gläubigers auch 

dann, wenn noch gar keine Rechnung geschrieben 

wurde. Wichtig ist lediglich, dass die beiden o.g. Vo-

raussetzungen erfüllt sind.  

Die Verjährung kann durch bestimmte Ereignisse ge-

hemmt werden, wie etwa durch: 

• Verhandlungen zwischen Gläubiger und 
Schuldner über den Anspruch selbst, 

• Rechtsverfolgung, wie etwa durch Klageer-

hebung oder ein gerichtliches Mahnverfah-

ren,  

• Leistungsverweigerungsrecht des Schuld-

ners, 

• höhere Gewalt. 
Der Zeitraum, währenddessen die Verjährung durch 

o.g. Gründe gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist 

nicht eingerechnet. Das Fristende verschiebt sich 

quasi um diesen Zeitraum nach hinten.  

 

Hinweis: 

Allein durch eine Mahnung an den Schuldner wird die 

Verjährungsfrist nicht gehemmt. Dazu bedarf es 

vielmehr eines gerichtlichen Mahnbescheids.  
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Alle Jahre wieder - Die steuerliche Behand-

lung von Geschenken   

Das Jahr 2017 neigt sich allmählich dem Ende zu. Die 

Vorweihnachtszeit und damit auch die Zeit der 

Weihnachtsfeiern und Geschenke steht vor der Tür. 

Möchte man seinen Kunden, Geschäftspartnern und 

Mitarbeitern für die erfolgreiche Zusammenarbeit im 

ausklingenden Jahr eine kleine Freude bereiten, darf 
man die steuerlichen Aspekte nicht aus den Augen 

lassen. Wir geben Ihnen im Folgenden einen kleinen 

Überblick über die steuerliche Behandlung von Ge-

schenken und Betriebsveranstaltungen.   

 

Geschenke an Kunden und Geschäftspartner  
Geschenke an Kunden oder Geschäftspartner führen 

bei den Empfängern, sofern es sich dabei um Unter-

nehmer oder Freiberufler handelt, grundsätzlich zu 

Betriebseinnahmen. Der Empfänger des Geschenkes 
wäre also dazu verpflichtet, den gemeinen Wert des 

Geschenkes im Rahmen seiner Einkommensteuerer-

klärung als Betriebseinnahme zu versteuern. Hier-

durch bekommt natürlich jedes noch so herzlich ge-

meinte Geschenk einen faden Beigeschmack.  

 

Pauschalierung der Einkommensteuer durch den 

Schenker 

Damit der Beschenkte sich auch gänzlich über das 

Präsent freuen kann, besteht für den Schenker die 
Möglichkeit, die Einkommensteuer mit einem pau-

schalen Steuersatz von 30 % abzugelten. Macht der 

Schenker von dieser Möglichkeit Gebrauch, muss der 

Beschenkte diese nicht mehr in seiner Einkommen-

steuererklärung angeben. Die Wahl zur Pauschalbe-

steuerung kann der Schenker nur einheitlich für alle 

Sachzuwendungen, die innerhalb eines Kalenderjah-

res getätigt werden, treffen. Die Möglichkeit, dass 

die Zuwendung an Geschäftsfreund A der Pauschal-
versteuerung unterworfen wird und gleichzeitig für 

die Zuwendung an Geschäftsfreund B auf die Pau-

schalierung verzichtet wird, besteht nicht. Damit der 

Beschenkte die Sachzuwendung auch tatsächlich 

nicht in seiner Einkommensteuererklärung angeben 

muss, hat der Schenker ihn über die Anwendung der 

Pauschalversteuerung zu unterrichten. Daher sollte 

dem Präsent auch noch ein entsprechendes Schrei-

ben beigefügt werden, welches der Beschenkte im 

Falle einer Betriebsprüfung vorlegen kann. Eine 
Nachsendung auf dem Postweg ist natürlich möglich. 

Eine Pauschalversteuerung der Sachzuwendungen 

kann nicht vorgenommen werden, soweit die Auf-

wendungen je Empfänger oder die einzelne Zuwen-

dung den Betrag von 10.000 € übersteigen. Berech-
nungsgrundlage für die pauschale Steuer ist der 

Bruttobetrag der Zuwendung (Aufwendungen des 

Schenkers zuzüglich der Umsatzsteuer). 

Gänzlich steuerfrei können Sachzuwendungen, de-

ren Anschaffungskosten 10 € nicht übersteigen (sog. 

Streuwerbeartikel) und Geschenke anlässlich eines 

besonderen persönlichen Ereignisses, wie Blumen, 

Wein, ein Buch oder eine CD anlässlich eines Ge-

burtstag oder Firmenjubiläums usw., zugewendet 

werden. Der Wert solcher Geschenke darf 60 € nicht 
übersteigen.   

Auch müssen nur Geschenke in die Pauschalierung 

einbezogen werden, die bei den Empfängern zu 

steuerpflichtigen Einkünften führen würden. Ge-

schenke an Privatkunden, also Endverbraucher, als 

auch an ausländische Geschäftspartner sind daher 

nicht in die Pauschalierung einzubeziehen, da diese 

den Erhalt des Geschenkes nicht der (deutschen) 

Einkommensteuer unterwerfen müssen. Dies hat der 

BFH klar gestellt.  
 

Hinweis: 

Die pauschale Einkommensteuer ist vom Schenker in 

einer Lohnsteuer-Anmeldung anzumelden und an das 

Finanzamt abzuführen. Haben Sie also Sachzuwen-

dungen getätigt, für die Sie die pauschale Besteue-

rung wünschen, denken Sie daran, diese in Ihrer Jah-

reslohnsteuermeldung bzw. Ihrer Lohnsteueranmel-

dung für das 4. Quartal oder der für Dezember zu be-
rücksichtigen. Nehmen wir die Lohnsteueranmeldun-

gen für Sie vor, teilen Sie uns bitte die pauschal zu 

versteuernden Aufwendungen rechtzeitig mit, um ei-

ne Berichtigung der Lohnsteuermeldung und die 

hiermit verbunden Kosten zu vermeiden.  

 

Begrenzung des Betriebsausgabenabzugs beim 

Schenker 

Geschenke an Personen, die keine Arbeitnehmer des 

Schenkers sind, können nur als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, sofern die Aufwendungen je 

Empfänger den Gesamtbetrag von 35 € im Wirt-

schaftsjahr nicht übersteigen. Hierbei ist zu beach-

ten, dass der Betrag von 35 € eine Freigrenze und 

keinen Freibetrag darstellt. Wurde Geschäftsfreund 

A zu Ostern bereits ein Geschenkkorb im Wert von 

15 € zugewendet, darf der Wert der Flasche Wein zu 

Weihnachten 20 € nicht übersteigen, da ansonsten 

weder der Osterkorb noch das Weihnachtspräsent 

als Betriebsausgaben berücksichtigungsfähig sind.  
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Wurde für ein Geschenk an einen Geschäftsfreund 

vom Schenker die pauschale Lohnsteuer übernom-
men, so unterliegt auch die Übernahme der pau-

schalen Lohnsteuer, als weiteres Geschenk, dem Be-

triebsausgabenabzugsverbot. Dies hat der BFH klar-

gestellt. Überschreiten also die Zuwendungen an ei-

nen Empfänger im Wirtschaftsjahr, zusammen mit 

der übernommenen pauschalen Lohnsteuer für den 

Beschenkten, die 35 €-Grenze, sind sowohl die Ge-

schenke als auch die übernommene Lohnsteuer 

nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. Wird die 

35 €-Grenze unter Einrechnung der übernommenen 
Lohnsteuer nicht unterschritten, sind Zuwendungen 

und pauschale Lohnsteuer als Betriebsausgaben ab-

ziehbar.  

 

Hinweis:  

Das genannte Urteil des BFH wurde von der Finanz-

verwaltung im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Das 

Urteil ist somit allgemein anwendbar. In der Veröf-

fentlichung hat die Verwaltung jedoch in einer Fuß-

note auf die Randnummer eines BMF-Schreibens 
verwiesen, wonach bei der Prüfung der Freigrenze 

aus Vereinfachungsgründen allein auf den Betrag der 

Zuwendung abzustellen und die übernommene Steu-

er nicht mit einzubeziehen ist. Dies kann wohl so ge-

deutet werden, dass die Verwaltung bei der Prüfung, 

ob die Freigrenze überschritten ist, weiterhin an der 

Vereinfachungsregelung festhalten möchte. Eine kla-

re Dienstanweisung sieht jedoch anders aus. Außer-

dem ist fraglich, ob sich durch diese Fußnote ein Ver-
trauensschutz ergibt.  

 

Ob die Umsatzsteuer bei der Bemessung der 35 €-

Grenze zu berücksichtigen ist, hängt davon ab, ob 

der Schenker zum Vorsteuerabzug berechtigt ist o-

der nicht. Bei einem zum Vorsteuerabzug berechtig-

ten Unternehmer ist der Nettobetrag maßgebend, 

da hier die Vorsteuer keinen Aufwand darstellt. Bei 

einem nicht zum Vorsteuerabzug Berechtigten (z.B. 

Arzt oder Kleinunternehmer) ist der Bruttoaufwand 
entscheidend, da hier die Umsatzsteuer den Gewinn 

mindert. Wird die 35 €-Grenze überschritten, ist 

auch ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen.  

Weiter ist für den Abzug der Geschenke als Betriebs-

ausgaben erforderlich, dass diese einzeln und ge-

trennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufge-

zeichnet werden. Dies erfordert es, dass die Ge-

schenke auf separaten Konten in der Buchhaltung er-

fasst werden, beispielsweise auf den Konten „Streu-

artikel“ für Geschenke von einem Wert von bis zu 10 

€, „Geschenke abzugsfähig“ für Geschenke mit ei-

nem Wert von bis zu 35 € und „Geschenke nicht ab-
zugsfähig“ für Zuwendungen an einen Empfänger, 

die insgesamt die 35 €-Grenze überschreiten. Wer-

den die Geschenke nicht separat verbucht, so sind 

diese auch dann nicht als Betriebsausgaben abzugs-

fähig, wenn der Wert der Zuwendungen an einen 

Empfänger nicht mehr als 35 € beträgt. 

 

Hinweis: 

Laut Auffassung des Finanzgerichtes Baden-

Württemberg fallen auch Werbeartikel wie Kalender, 
Kugelschreiber etc., auf denen das Firmenlogo des 

Zuwendenden abgedruckt ist, unter die Abzugsbe-

schränkung für Geschenke. Das bedeutet zum einen, 

dass auch diese separat als Geschenke zu buchen 

sind und nicht etwa als Werbekosten. Zum anderen 

dürfen diese auch nicht bei der Pauschalierung au-

ßeracht gelassen werden, sofern der Wert der Wer-

beartikel 10 € übersteigt. Das Urteil ist beim BFH an-

hängig.  

 
Geschenke und Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer 
Generell ist es möglich, Arbeitnehmern Sachzuwen-

dungen mit einem Wert von bis zu 44 € im Monat 

steuer- und sozialversicherungsfrei zuzuwenden. 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber sei-

nem Arbeitnehmer eine Sache (z.B. ein Buch), einen 

Warengutschein (z.B. Tankgutschein) oder etwa die 

Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio zuwendet. Bei 
Gutscheinen kommt es nicht mehr darauf an, ob die-

se eine bestimmte Sache oder Menge bezeichnen. 

So kann dem Arbeitnehmer auch ein Einkaufsgut-

schein für Waren im Wert von 44 € ausgestellt wer-

den. Schädlich ist es jedoch, wenn der Arbeitnehmer 

sich den Gegenwert des Gutscheins auszahlen lassen 

kann. In diesem Fall liegt steuerpflichtiger Barlohn 

vor. Möglich ist jedoch, dass Arbeitnehmer die Auf-

wendungen für einen Sachbezug „vorstrecken“ und 

sich später von ihrem Arbeitgeber erstatten lassen. 
 

Beispiel: 

Der Arbeitnehmer A tankt monatlich für 44 € an einer 

beliebigen Tankstelle. Er legt seinem Arbeitgeber die 

Tankquittung vor. Dieser erstattet ihm den entspre-

chenden Betrag. 

Es ist ein Sachbezug gegeben, der die 44 €-Grenze 

nicht übersteigt und somit zu keinen steuerpflichti-

gen Einnahmen führt. 
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Soll dem Arbeitnehmer eine bestimmte Sache oder 

Dienstleistung zugewendet werden, deren Wert den 
monatlichen Betrag von 44 € übersteigt, kann durch 

die Zuzahlung des Arbeitnehmers eine Besteuerung 

des Sachbezuges vermieden werden. 

 

Beispiel: 

Der Arbeitgeber schließt für seinen Arbeitnehmer ei-

ne Mitgliedschaft in einem Fitnessclub ab. Der mo-

natliche Mitgliedsbeitrag beträgt 55 €. Der Arbeit-

nehmer leistet eine Zuzahlung von 11 €. 

Es ist ein steuerfreier Sachbezug gegeben, da nach 
Anrechnung der vom Arbeitnehmer geleisteten Zu-

zahlung der vom Arbeitgeber gewährte geldwerte 

Vorteil die 44 €-Grenze nicht übersteigt. 

 

Neben dieser Freigrenze für Sachzuwendungen kann 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer oder seinen An-

gehörigen Aufmerksamkeiten aus Anlass eines be-

sonderen persönlichen Ereignisses zukommen las-

sen. Diese Aufmerksamkeiten sind steuerfrei, sofern 

es sich um Sachleistungen handelt, deren Wert 60 € 
nicht übersteigen.  

 

Beispiel:  

Ein Arbeitnehmer erhält monatlich einen Tankgut-

schein im Wert von 44 € von seinem Arbeitgeber. An-

lässlich seines Geburtstages überreicht ihm sein Ar-

beitgeber einen Blumenstrauß und eine Flasche 

Wein. Der Wert des Weines und des Blumenstraußes 

übersteigt die 60 € nicht.  

Sowohl der Tankgutschein als auch die Geburtstags-

präsente können dem Arbeitnehmer steuerfrei über-

lassen werden, da es sich bei dem Tankgutschein um 

eine Sachzuwendung handelt, für welche die 44 €-

Grenze nicht überschritten wurde und bei dem Blu-

menstrauß und der Flasche Wein um Aufmerksam-

keiten anlässlich eines besonderen Anlasses, deren 

Wert 60 € nicht übersteigt.   

 

Auch Geschenke im Rahmen einer Betriebsveranstal-
tung, wie einer Weihnachtsfeier, fallen unter diese 

Regelung.  

 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, deren Wert 44 

€ übersteigt  

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, deren Wert 44 

€ übersteigt, können ebenfalls mit einer pauschalen 

Lohnsteuer von 30 % abgegolten werden. Diese Ab-

geltung führt jedoch nicht zur Sozialversicherungs-

freiheit. Bei besserverdienenden Arbeitnehmern, die 

sich mit ihrem Einkommen im Bereich des Spitzen-
steuersatzes bewegen und somit auch über der Bei-

tragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflege-

versicherung sowie die der Renten- und Arbeitslo-

senversicherung liegen, kann die Gewährung eines 

Sachbezuges dennoch eine Überlegung wert sein. 

Beispiel: 

Ein Arbeitnehmer (ledig, keine Kirchensteuerpflicht) 

hat einen vertraglich vereinbarten monatlichen Brut-

toverdienst von 7.000 €. Aufgrund besonderer Leis-

tungen wendet sein Arbeitgeber ihm eine Urlaubsrei-
se im Wert von 3.000 € zu. Der Arbeitgeber kann die 

Lohnsteuer mit einem pauschalen Einkommensteuer-

satz von 30 % pauschalieren, wonach rd. 950 € (incl. 

Solidaritätszuschlag) an den Fiskus abzuführen sind. 

Zusätzliche Beiträge zur Sozialversicherung fallen 

nicht an, da die Beitragsbemessungsgrenzen über-

schritten sind. Würde die Prämie in Barlohn ausge-

zahlt, müsste der Arbeitgeber ca. 1.330 € Lohnsteuer 

und Solidaritätszuschlag einbehalten und an das Fi-

nanzamt abführen. 

 

Das Wahlrecht zur Pauschalierung der Sachbezüge 

ist einheitlich für alle Arbeitnehmer zu treffen.   

 

Weiter besteht für den Arbeitgeber die Möglichkeit, 

PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones an seine 

Arbeitnehmer steuerfrei und auch zur privaten Nut-

zung zu überlassen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, 

dass die Geräte im Eigentum des Arbeitgebers blei-
ben. Wenn die Geräte ins Eigentum des Arbeitneh-

mers übergehen sollen, kann die Lohnsteuer mit 25 

% pauschaliert werden. Auch die Übernahme der 

Einrichtungskosten eines Internetzugangs sowie die 

Übernahme der monatlichen Gebühren (bis maximal 

50 €) durch den Arbeitgeber können mit 25 % pau-

schal versteuert werden.       
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Beispiel: 

Aufgrund ihrer guten Leistungen in der Berufsschule 
überlässt der Arbeitgeber seiner Auszubildenden ein 

Smartphone zur beruflichen und auch privaten Nut-

zung. Das Smartphone bleibt jedoch im Eigentum des 

Arbeitgebers und ist nach Ende des Ausbildungsver-

hältnisses wieder an den Arbeitgeber zurückzugeben. 

Weiter übereignet ihr der Arbeitgeber ein Notebook 

im Wert von 1.000 €, welches die Auszubildende 

auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Betrieb behal-

ten darf. 

Die Überlassung des Smartphones ist steuerfrei, für 
die Übereignung des Laptops kann der Arbeitgeber 

pauschale Lohnsteuer in Höhe von 250 € abführen. 

Durch die Steuerfreiheit bzw. die Pauschalversteue-

rung tritt auch Freiheit in der Sozialversicherung ein. 

  

Rabattfreibetrag ausnutzen! 

Waren und Dienstleistungen, die ein Arbeitgeber 

nicht überwiegend für seine Arbeitnehmer herstellt 

oder vertreibt, kann er diesen bis zu einem Gesamt-

betrag von 1.080 € pro Kalenderjahr steuerfrei zu-
wenden. Die Waren sind mit dem um 4 % geminder-

ten Endpreis, den ein fremder Letztverbraucher für 

die Waren und Dienstleistungen zu zahlen hätte, zu 

bewerten.  

 

Beispiel: 

Ein Großhändler für Ski und Ski-Zubehör schenkt sei-

nem Arbeitnehmer ein paar neue Ski und Skischuhe. 

Ein dem Großhändler am nächsten gelegenes Kauf-
haus bietet die Ski und Skischuhe für einen Preis von 

1.300 € an. Nach Minderung des Endpreises und dem 

Abzug des Rabattfreibetrages ist noch ein geldwerter 

Vorteil von 168 € zu versteuern, nämlich 

(1.300 € - 52 € [1.300 € x 4 %] - Rabattfreibetrag 

1.080 € = 168 €). 

 

Hinweis: 

Steuerfreie Sachzuwendungen oder Sachleistungen, 

die mit einem pauschalen Steuersatz von 25 % ver-
steuert werden, können aufgrund der Freiheit in der 

Sozialversicherung auch  

Minijobbern zugewendet werden, ohne dass die Ge-

ringfügigkeitsgrenze verletzt wird. Bei Pauschalver-

steuerung mit 30 % besteht jedoch Sozialversiche-

rungspflicht, so dass die 450 €-Grenze zu beachten 

ist.  

 

 

Umsatzsteuerliche Behandlung 
Umsatzsteuerlich sind zwei Fragen interessant:  

• Ist aus der Anschaffung der Geschenke der 

Vorsteuerabzug zulässig (gewesen)? 

• Muss der Schenker die Zuwendungen der 

Umsatzsteuer unterwerfen? 

 

Die Antworten richten sich u. a. danach, ob das Ge-

schenk betrieblich oder nicht betrieblich veranlasst 

ist. 
 

Private Geschenke 

Aus welchem Anlass wurde der geschenkte Gegen-

stand angeschafft? Für den Fall, dass das Geschenk 

direkt weiter verschenkt werden sollte, ist mangels 

unternehmerischer Veranlassung kein Vorsteuerab-

zug möglich. Wurde der geschenkte Gegenstand bis-

her unternehmerisch genutzt (z.B. ein PC), muss eine 

unentgeltliche Wertabgabe versteuert werden.  
 

Betrieblich veranlasste Geschenke 

Bei Geschenken unter 35 € pro Jahr und Empfänger, 

die gesondert aufgezeichnet werden, ist der Vor-

steuerabzug grundsätzlich möglich, sofern eine 

Rechnung mit Umsatzsteuerausweis vorliegt. Die 

Schenkung unterliegt wegen ihres geringen Wertes 

nicht der Umsatzsteuer. 

Für ertragsteuerlich nicht abzugsfähige Geschenke - 

das betrifft sowohl jene über der 35 €-Grenze als 
auch solche, die nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet 

werden - scheidet der Vorsteuerabzug i.d.R. aus. Für 

die Schenkung fällt in der Folge keine Umsatzsteuer 

an. 

 

Geschenke an Arbeitnehmer  

Werden Geschenke für Arbeitnehmer erworben, ist 

der Vorsteuerabzug immer zulässig. Dient die Zu-

wendung überwiegend dem Privatgebrauch des Ar-

beitnehmers, ist die Schenkung als unentgeltliche 
Lieferung mit Umsatzsteuer zu belasten.  

Handelt es sich bei der Schenkung um eine sog. 

Aufmerksamkeit bzw. ist die Zuwendung im über-

wiegenden Eigeninteresse des Unternehmens getä-

tigt, entsteht keine Umsatzsteuer. 

 

Betriebsveranstaltungen 
In vielen Betrieben wird zum Jahresausklang eine 

Weihnachtsfeier veranstaltet, auf welcher sich die 

Mitarbeiter über berufliche als auch private Themen 
austauschen können, was zu einem harmonischen 

Betriebsklima beitragen kann. Auch wenn solche Be-
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triebsveranstaltungen im überwiegenden Interesse 

des Betriebes liegen, geht der Fiskus davon aus, dass 
solche Veranstaltungen auch einen Entlohnungscha-

rakter für die Mitarbeiter haben, weshalb hier auch 

einige Dinge zu beachten sind, damit die Feier nicht, 

zumindest teilweise, als steuerpflichtiger Arbeitslohn 

behandelt werden muss. 

 

Soweit die Zuwendungen 110 € je Betriebsveranstal-

tung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht über-

steigen, gehören sie nicht zu den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit, wenn die Teilnahme an 
der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Be-

triebs oder eines Betriebsteils offensteht.  

Der Freibetrag wird jedoch nur gewährt, wenn es 

sich um eine herkömmliche Betriebsveranstaltung 

handelt. Abgrenzungsmerkmale für die Herkömm-

lichkeit sind die Häufigkeit oder die besondere Aus-

gestaltung der Betriebsveranstaltung. In Bezug auf 

die Häufigkeit ist eine Betriebsveranstaltung üblich, 

wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 

durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen 
Veranstaltung kommt es nicht an, weshalb auch 

mehrtägige Veranstaltungen als herkömmlich ange-

sehen werden können. 

Der Freibetrag ist nur für bis zu zwei Betriebsveran-

staltungen jährlich zu gewähren.  

Grundsätzlich führen alle Aufwendungen des Arbeit-

gebers, einschließlich Umsatzsteuer, zu steuerpflich-

tigem Arbeitslohn. Hierbei spielt es keine Rolle, ob 

sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar 
sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil 

an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, 

die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äuße-

ren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet.  

Dies bedeutet, dass auch die Aufwendungen für die 

Begleitpersonen der Arbeitnehmer bei der Berech-

nung des geldwerten Vorteils der Arbeitnehmer be-

rücksichtigt werden müssen, wobei diese Aufwen-

dungen den Arbeitnehmern zuzurechnen sind, in de-

ren Begleitung sie an der Veranstaltung teilgenom-
men haben.  

Auch die Kosten des Rahmenprogrammes, wie z.B. 

für eine Musikkapelle oder die Saalmiete, sind bei 

der Berechnung der Zuwendung zu berücksichtigen. 

Lediglich die betriebsinternen Kosten, also Kosten, 

die nicht für die Aufwendungen an Dritte entstehen, 

bleiben unberücksichtigt. Findet die Weihnachtsfeier 

in den eigenen Werkräumen des Betriebes statt, 

müssen keine anteiligen Raumkosten für die Feier 

errechnet werden. 

 

Hinweis: 

Eine Weihnachtsfeier ist stets eine herkömmliche 

Veranstaltung, sofern sich die Ausgestaltung der Fei-

er im üblichen Rahmen bewegt.  

 

In den Freibetrag können außerdem nur solche Zu-

wendungen einbezogen werden, die als üblich anzu-

sehen sind. Dies sind insbesondere  

• Speisen, Getränke, Tabakwaren und Süßig-

keiten,  

• die Übernahme von Übernachtungs- und 

Fahrtkosten, auch wenn die Fahrt als solche 

schon einen Erlebniswert hat,  

• Eintrittskarten für kulturelle und sportliche 

Veranstaltungen, wenn sich die Betriebsver-

anstaltung nicht im Besuch einer kulturellen 

oder sportlichen Veranstaltung erschöpft,  

• Aufwendungen für den äußeren Rahmen, 

z.B. für Räume, Musik, Kegelbahn, für künst-

lerische und artistische Darbietungen, wenn 

die Darbietungen nicht der wesentliche 

Zweck der Betriebsveranstaltung sind.  

Auch Geschenke, deren Wert 60 € nicht übersteigt, 

zählen zu den üblichen Zuwendungen im Rahmen 

einer Betriebsveranstaltung. Üblich ist ebenso die 

nachträgliche Überreichung der Geschenke an solche 
Arbeitnehmer, die aus betrieblichen oder persönli-

chen Gründen nicht an der Betriebsveranstaltung 

teilnehmen konnten, nicht aber eine deswegen ge-

währte Barzuwendung. 

Handelt es sich um eine unübliche Veranstaltung o-

der wird der Freibetrag überschritten, besteht au-

ßerdem für den Arbeitgeber die Möglichkeit, für den 

steuerpflichtigen Teil der Zuwendung die Lohnsteuer 

pauschal mit 25 % zu berechnen. In diesem Fall muss 

der Arbeitnehmer keinen individuellen Arbeitslohn 
versteuern. Auch Sozialversicherungsbeiträge fallen 

dann nicht an. 

 

Hinweis: 
Wenn Sie noch weitere Fragen zur steuerlichen Be-

handlung von Betriebsveranstaltungen haben, so 

sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!  

 

 

Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 

Das BMF hat sein Schreiben zur Anerkennung des 

häuslichen Arbeitszimmers aus dem Jahr 2011 aktua-

lisiert. In dem neuen Schreiben wird vor allem die 
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Rechtsprechung des BFH seit 2011 berücksichtigt, 

der das BMF nun folgt.  
Dies gilt nicht nur für die Urteile, die zugunsten der 

Finanzverwaltung ausgegangen sind, wie z.B. die 

Nichtanerkennung der sog. Arbeitsecke oder die 

Nichtberücksichtigung der anteiligen Kosten für Ne-

benräume wie Flur, Bad oder Küche. Das BMF er-

kennt auch die BFH-Rechtsprechung an, die sich zu-

gunsten der Steuerpflichtigen auswirkt, z.B. die per-

sonenbezogene Gewährung des Höchstbetrags von 

1.250 € bei gemeinsamer Nutzung eines Arbeitszim-

mers durch Eheleute oder die Ablehnung von sog. 
Teilhöchstbeträgen bei Nutzung des Arbeitszimmers 

für mehrere Einkunftsarten, so dass der Steuerpflich-

tige insgesamt bis zu 1.250 € absetzen kann. 

Das Schreiben umfasst 13 Seiten und bezieht u.a. 

Stellung zu folgenden Aspekten: 

• Begriff des häuslichen Arbeitszimmers, 

• abziehbare Aufwendungen, 

• Nutzung des Arbeitszimmers zur Erzielung 

unterschiedlicher Einkünfte, 

• Nutzung durch mehrere Steuerpflichtige, 

• nicht ganzjährige Nutzung des häuslichen 

Arbeitszimmers, 

• Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers zu 
Ausbildungszwecken, 

• Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers in 

Zeiten der Nichtbeschäftigung, 

• Vermietung eines häuslichen Arbeitszim-

mers, 

• besondere Aufzeichnungspflichten. 
 

Hinweis:  

Das neue BMF-Schreiben gilt in allen noch offenen 

Fällen und ersetzt das bisherige Schreiben aus dem 

Jahr 2011. 

Sollten Sie von vergleichbaren Sachverhalten betrof-

fen sein, sprechen Sie uns bitte an. Gerne stellen wir 

Ihnen auch das Schreiben im Wortlaut zur Verfü-

gung. 
Quelle: BMF-Schreiben vom 06.10.2017, IV C 6 S 2145/07/ 10002: 019, 

NWB Dok-ID: GAAAG-59880 

 

 

 

Unternehmer 

Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 

veröffentlichen!  

GmbH und GmbH & Co. KG, deren letztes Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2016 endete, müssen ihre 

Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 2017 im 

elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht haben. 

Kleinstkapitalgesellschaften können ihrer Offenle-

gungspflicht statt durch Veröffentlichung alternativ 
durch (elektronische) Hinterlegung beim Bundesan-

zeiger erfüllen. Die Offenlegung bzw. Hinterlegung 

muss spätestens bis 12 Monate nach dem Abschluss-

stichtag erfolgt sein, bei kapitalmarktorientierten 

Unternehmen innerhalb von 4 Monaten. Die Unter-

nehmen erhalten bei Fristüberschreitung nach An-

drohung eines Ordnungsgeldes sechs Wochen Zeit, 

um ihren Pflichten nachzukommen. Wird die Frist 

überschritten, wird ein Ordnungsgeld von mindes-

tens 2.500 € und maximal 25.000 € festgesetzt. 
Durch die Reform des Ordnungsgeldverfahrens kann 

es bei Überschreitung der Offenlegungsfrist u.U. zu 

einem verringerten Ordnungsgeld kommen. Erfüllt 

die Gesellschaft nach Ablauf der sechswöchigen Frist 

und vor Festsetzung des Ordnungsgeldes durch das 

Bundesamt für Justiz ihre Offenlegungspflicht, be-

trägt dieses nämlich  

• 500 € bei Kleinstkapitalgesellschaften, die 

von der Hinterlegungsoption Gebrauch ma-
chen, 

• 1.000 € bei kleinen Kapitalgesellschaften und 

im Übrigen  

• 2.500 €, wenn ein höheres Ordnungsgeld 

angedroht worden ist. 

Wird die Offenlegungsfrist nur geringfügig über-

schritten, kann zudem auch ein niedrigeres Ord-
nungsgeld festgesetzt werden. 

 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Bilanzrichtli-

nien-Umsetzungsgesetzes nur noch der festgestellte 

oder gebilligte Jahresabschluss innerhalb der einjäh-

rigen Offenlegungsfrist einzureichen ist. Eine frist-

wahrende Offenlegung vor Feststellung oder Billi-

gung ist nicht mehr möglich. 

 
 

Keine Anwendung des Sanierungserlasses 

auf Altfälle 

Der BFH hat mit zwei Urteilen vom 23. August 2017 

entschieden, dass der sogenannte Sanierungserlass 
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des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), durch 

den Sanierungsgewinne steuerlich begünstigt wer-
den sollten, für die Vergangenheit nicht angewendet 

werden darf. 

Der Große Senat des BFH hatte den sogenannten Sa-

nierungserlass mit Beschluss vom 28. November 

2016 verworfen, weil er gegen den Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt. Das BMF 

hat die Finanzämter daraufhin angewiesen, den sog. 

Sanierungserlass in allen Fällen, in denen die an der 

Sanierung beteiligten Gläubiger bis (einschließlich) 

8. Februar 2017 (Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Beschlusses des Großen Senats des BFH) endgültig 

auf ihre Forderungen verzichtet haben, gleichwohl 

weiterhin uneingeschränkt anzuwenden. 

Der BFH entschied nun aber, dass diese Anordnung 

des BMF in gleicher Weise gegen den Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt wie der 

sog. Sanierungserlass selbst. Eine solche Regelung 

hätte nach Auffassung des BFH nur der Gesetzgeber 

treffen können. 

In den beiden Urteilen zugrunde liegenden Verfah-
ren hatten die Steuerpflichtigen mit den jeweiligen 

Finanzämtern darüber gestritten, ob in ihren Fällen 

die Voraussetzungen für einen Steuererlass vorlie-

gen. Auf diese Frage ging der BFH gar nicht ein. Da 

die Anordnung des BMF gegen den Grundsatz der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, dürfen 

Gerichte den sogenannten Sanierungserlass auch in 

Altfällen nicht anwenden. 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken 
aus dem Sommer dieses Jahres sind inzwischen an-

tragsgebundene Steuerbefreiungstatbestände für 

Sanierungsgewinne geschaffen worden. Diese Best-

immungen finden allerdings auf Altfälle keine An-

wendung. 

 

Hinweis:  

Das bedeutet, dass in den Fällen, in denen die Schul-

den vor dem 9. Februar 2017 erlassen wurden und 

dadurch ein Sanierungsgewinn entstanden ist, weder 
eine gesetzliche Einkommensteuerbefreiung noch ei-

ne Billigkeitsmaßnahme in Betracht kommt. Für diese 

Fälle können dann nur noch besondere, außerhalb 

des sogenannten Sanierungserlasses liegende Grün-

de des Einzelfalls, z.B. persönliche Besonderheiten, 

ins Feld geführt werden, um einen Steuererlass zu er-

reichen. Dies dürfte nur in wenigen Einzelfällen mög-

lich sein.  
Quelle: BFH-Urteil vom 23. August 2017, I R 52/14 und X R 38/15, 
www.bundesfinanzhof.de  

 

 

Zinsfuß von 6 % für Pensionsrückstellungen 

rechtmäßig? 

Das Finanzgericht Köln hält den Rechnungszinsfuß 

von 6 % zur Ermittlung von Pensionsrückstellungen 

im Jahr 2015 für verfassungswidrig. Es will darüber 

eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

einholen. 
Die schriftliche Begründung des Vorlagebeschluss 

liegt noch nicht vor. Der Senat hat aber im Rahmen 

der Entscheidungsverkündung erläutert, dass der 

Gesetzgeber befugt sei, den Rechnungszinsfuß zu ty-

pisieren. Er sei aber gehalten, in regelmäßigen Ab-

ständen zu überprüfen, ob die Typisierung noch rea-

litätsgerecht sei. 

Der Rechnungszinsfuß sei seit 1982 unverändert. In 

dem heutigen Zinsumfeld habe sich der gesetzlich 

vorgeschriebene Zinsfuß so weit von der Realität 
entfernt, dass er vom Gesetzgeber hätte überprüft 

werden müssen. Die fehlende Überprüfung und An-

passung führt nach Auffassung der Richter zur Ver-

fassungswidrigkeit. Alle vergleichbaren Parameter 

(u.a. Kapitalmarktzins, Rendite von Unternehmens-

anleihen) hätten schon seit vielen Jahren eine stetige 

Tendenz nach unten und lägen deutlich unter 6 %. 

 

Hinweis:  

Je höher der Rechnungszinsfuß, desto weniger darf 
ein Unternehmen der Pensionsrückstellung zuführen. 

Die Folge ist eine höhere steuerliche Belastung. 
Quelle: FG Köln, Beschluss vom 12. Oktober 2017, 10 K 977/17, 
www.justiz.nrw.de 

 

 
 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers für die pri-

vate KFZ-Nutzung 

Nachdem der BFH in Abkehr seiner bis dahin gelten-

den Rechtsprechung in gleich zwei Urteilen Ende 

2016 den Abzug selbst getragener Benzinkosten und 
anderer individueller Kosten bei der Ermittlung des 

geldwerten Vorteils für den Firmenwagen auch bei 

der 1 %-Regelung zugelassen hat, hat sich nun die 

Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Rechtspre-

chung geäußert. In einem neuen BMF-Schreiben 

werden Einzelheiten erläutert: 

 

Nutzungsentgelt 

Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder auf 

dessen Weisung an einen Dritten zur Erfüllung einer 
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Verpflichtung des Arbeitgebers (abgekürzter Zah-

lungsweg) für die außerdienstliche Nutzung eines 
betrieblichen Kraftfahrzeugs (Nutzung zu privaten 

Fahrten, zu Fahrten zwischen Wohnung und regel-

mäßiger Arbeitsstätte und zu Heimfahrten im Rah-

men einer doppelten Haushaltsführung) ein Nut-

zungsentgelt, mindert dies den Nutzungswert, d.h. 

den zu versteuernden geldwerten Vorteil. 

Kein Nutzungsentgelt ist insbesondere der Barlohn-

verzicht des Arbeitnehmers im Rahmen einer Ge-

haltsumwandlung. 

Übersteigt das Nutzungsentgelt den Nutzungswert, 
führt der übersteigende Betrag weder zu negativem 

Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. 

 

Pauschale Nutzungswertmethode 

Wird der geldwerte Vorteil aus der Nutzung eines 

betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten Fahrten ty-

pisierend nach der 1 %-Regelung ermittelt, so ist der 

geldwerte Vorteil grundsätzlich um monatlich 0,03 % 

des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu er-
höhen, wenn das Kraftfahrzeug auch für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ge-

nutzt werden kann. 

Soweit in der Nutzungsüberlassungsvereinbarung 

beispielsweise geregelt ist, dass der Arbeitnehmer 

ein bestimmtes Nutzungsentgelt je privat gefahre-

nen Kilometer oder die gesamten Treibstoffkosten 

zu zahlen hat, ist die Kostenübernahme durch den 

Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt, d.h. Zuzahlungen 
müssen arbeitsvertraglich oder aufgrund einer ande-

ren arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage 

vereinbart sein müssen. 

 

Beispiel: 

Der Arbeitgeber hat seinem Mitarbeiter einen Fir-

menwagen mit einem Listenpreis von 50.000 € auch 

zur Privatnutzung überlassen und den geldwerten 

Vorteil nach der 1 %-Regelung bewertet. Mangels 

erster Tätigkeitsstätte erfolgt keine Versteuerung 
von Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte. In der Nut-

zungsüberlassungsvereinbarung ist geregelt, dass 

der Mitarbeiter monatlich ein pauschales Entgelt von 

200 € (Fall 1) oder die Treibstoffkosten von 200 € 

(Fall 2) zu zahlen hat.  

Der geldwerte Vorteil von monatlich 1 % des Listen-

preises (500 €) ist in beiden Fällen um 200 € zu min-

dern. Es verbleibt ein steuer- und beitragspflichtiger 

Sachbezug in Höhe von 300 €. 

 

Individuelle Nutzungswertmethode 

Bei der Fahrtenbuchmethode fließen vom Arbeit-
nehmer selbst getragene individuelle Kraftfahrzeug-

kosten nicht in die Gesamtkosten ein und erhöhen 

damit nicht den individuellen Nutzungswert. Zahlt 

der Arbeitnehmer ein pauschales Nutzungsentgelt, 

ist der individuelle Nutzungswert um diesen Betrag 

zu kürzen. 

Es wird nicht beanstandet, wenn bei der Fahrten-

buchmethode vom Arbeitnehmer selbst getragene 

Kosten in die Gesamtkosten einbezogen und - wie 

bei der pauschalen Nutzungswertmethode - als Nut-
zungsentgelt behandelt werden. 

 

Beispiel: 

Die vom Arbeitgeber für den überlassenen Firmen-

wagen getragenen Gesamtkosten betragen 10.000 € 

und die vom Mitarbeiter daneben selbst getragenen 

Benzinkosten 2.000 €. Das Fahrzeug wird zu 20 % 

privat und zu 80 % für beruflich veranlasste Aus-

wärtstätigkeiten genutzt. Der geldwerte Vorteil soll 

nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt werden. 

 

Nach bisheriger Verwaltungsauffassung gilt folgende 

Lösung: 

Gesamtkosten: 10.000 € 

Geldwerter Vorteil (20 %): 2.000 € 

 

Nach der neuen Nichtbeanstandungsregelung ist 

auch folgende alternative Lösung zulässig: 

Gesamtkosten: 12.000 € 

Geldwerter Vorteil (20 %): 2.400 € 

Nutzungsentgelt: 2.000 € 

Verbleiben: 400 € 

 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaf-

fungskosten 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaf-

fungskosten eines ihm auch zur privaten Nutzung 

überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeugs können 

nicht nur im Zahlungsjahr, sondern auch in den da-
rauf folgenden Kalenderjahren auf den privaten Nut-

zungswert für das jeweilige Kraftfahrzeug bis auf 0 € 

angerechnet werden. 

 

Hinweis:  

Die neuen Grundsätze sind in allen offenen Fällen an-

zuwenden. 
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Quelle: BMF-Schreiben vom 21. September 2017, IV C 5 S 
2334/11/10004-02, NWB Dok-ID: ZAAAG-58225 

 

 

 

 

Überlassung einer BahnCard an Arbeitneh-

mer  

Mit einer BahnCard der Deutschen Bahn AG können 

12 Monate lang ermäßigte Fahrausweise erworben 

werden. Die OFD Frankfurt/M. hat zur lohnsteuerli-

chen Behandlung der Beschaffung einer BahnCard 

durch den Arbeitgeber Stellung genommen. 

Zu der Frage, wie die Überlassung einer BahnCard 

durch den Arbeitgeber steuerlich zu beurteilen ist, 

wenn diese zur dienstlichen sowie auch zur privaten 

Nutzung an den Arbeitnehmer weitergeben wird, 

sind danach für die Fälle der Bahncard 100 und der 
Bahncard 50 zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden: 

 

1. Prognose einer Vollamortisation 
Unabhängig von der privaten Nutzungsmöglichkeit 

kann aus Vereinfachungsgründen ein überwiegend 

eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers an der 

Überlassung angenommen werden, wenn nach der 

Prognose zum Zeitpunkt der Hingabe der BahnCard 

die ersparten Kosten für Einzelfahrscheine, die im 
Rahmen der Auswärtstätigkeit (z.B. nach Reisericht-

linie) ohne Nutzung der BahnCard während deren 

Gültigkeitsdauer anfallen würden, die Kosten der 

BahnCard erreichen oder übersteigen (prognostizier-

te Vollamortisation). In diesem Fall stellt die Überlas-

sung der BahnCard an den Arbeitnehmer keinen Ar-

beitslohn dar.  

Tritt die prognostizierte Vollamortisation aus unvor-

hersehbaren Gründen (z.B. Krankheit) nicht ein, ist 

keine Nachversteuerung vorzunehmen, das über-
wiegend eigenbetriebliche Interesse bei Hingabe der 

BahnCard wird hierdurch nicht berührt. 

 

2. Prognose einer Teilamortisation 
Erreichen die durch die Nutzung der überlassenen 

BahnCard ersparten Fahrtkosten, die im Rahmen der 

Auswärtstätigkeit ohne Nutzung der BahnCard wäh-

rend deren Gültigkeitsdauer anfallen würden, nach 

der Prognose zum Zeitpunkt der Hingabe der Bahn-

Card deren Kosten voraussichtlich nicht vollständig 
(Prognose der Teilamortisation), liegt die Überlas-

sung der BahnCard nicht im überwiegend eigenbe-

trieblichen Interesse des Arbeitgebers. Der Wert der 

BahnCard ist als geldwerter Vorteil zu erfassen. Die 

Überlassung der BahnCard stellt in diesem Fall zu-

nächst in voller Höhe steuerpflichtigen Arbeitslohn 
dar.  

Die während der Gültigkeitsdauer der BahnCard 

durch deren Nutzung für dienstliche Fahrten erspar-

ten Fahrtkosten können dann ggf. monatsweise oder 

auch am Ende des Gültigkeitszeitraumes als Korrek-

turbetrag den steuerpflichtigen Arbeitslohn mindern 

(als Verrechnung des dann feststehenden steuer-

freien Reisekostenerstattungsanspruchs des Arbeit-

nehmers mit der zunächst steuerpflichtigen Voraus-

zahlung auf mögliche Reisekosten in Form der Bahn-
Card). 

Für die Höhe des Korrekturbetrags können aus Ver-

einfachungsgründen – anstelle einer quotalen Auf-

teilung (Nutzung zu dienstlichen Zwecken im Ver-

hältnis zur Gesamtnutzung) – auch die ersparten Rei-

sekosten für Einzelfahrscheine, die im Rahmen der 

Auswärtstätigkeit ohne Nutzung der BahnCard wäh-

rend deren Gültigkeitsdauer angefallen wären, be-

grenzt auf die Höhe der tatsächlichen Kosten der 

BahnCard, zugrunde gelegt werden. 
Quelle: OFD Frankfurt/M. vom 31. Juli 2017, S 2334 A 80 St 222, NWB 
Dok-ID: MAAAG-56550 

 

 

Vermietung und Verpach-
tung 

Sofortabzug oder anschaffungsnahe Her-

stellungskosten? 

Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanzscha-

dens, der nach Anschaffung einer vermieteten Im-

mobilie durch das schuldhafte Handeln des Mieters 

verursacht worden ist, können als Werbungskosten 

sofort abziehbar sein. In diesen Fällen handelt es sich 
nicht um sog. „anschaffungsnahe Herstellungskos-

ten“. Das hat der BFH in einem jetzt veröffentlichten 

Urteil entschieden.  

Ein Ehepaar hatte im Jahr 2007 eine vermietete Ei-

gentumswohnung erworben, die sich im Zeitpunkt 

des Übergangs von Nutzen und Lasten in einem be-

triebsbereiten und mangelfreien Zustand befand. Die 

Eheleute setzten das Mietverhältnis zunächst fort. 

Als es im Folgejahr zu Problemen kam, kündigten sie 

das Mietverhältnis. Im Zuge der Rückgabe der Woh-
nung stellten die Vermieter umfangreiche, von der 

Mieterin jüngst verursachte Schäden (eingeschlage-

ne Scheiben an Türen, Schimmelbefall an Wänden 
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sowie Folgeschäden durch einen nichtgemeldeten 

Wasserrohrbruch im Badezimmer) an der Eigen-
tumswohnung fest. Mangels Zahlungsfähigkeit der 

Mieterin konnten sie keine Ersatzansprüche gegen 

die Mieterin durchsetzen. Sie machten in ihrer Ein-

kommensteuererklärung für 2008 Kosten in Höhe 

von rund 20.000 € zur Beseitigung dieser Schäden als 

sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand geltend. 

Das Finanzamt versagte den Sofortabzug der Kosten. 

Da der zur Schadenbeseitigung aufgewendete Betrag 

15 % der Anschaffungskosten für das Immobilienob-

jekt überschreite, würde es sich um sog. „anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten“ handeln. Dem wider-

sprach das Finanzgericht. Nachträglich eingetretene 

Schäden würden von der Regelung nicht erfasst. 

Das sah der BFH auch so. Zwar würden zu den Her-

stellungskosten nach dem Gesetzeswortlaut sämtli-

che Aufwendungen für bauliche Maßnahmen gehö-

ren, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der 

Anschaffung des Gebäudes vorgenommenen In-

standsetzung und Modernisierung anfallen (wie et-

wa sog. Schönheitsreparaturen oder auch Kosten für 
die Herstellung der Betriebsbereitschaft). Selbst die 

Beseitigung verdeckter - im Zeitpunkt der Anschaf-

fung des Gebäudes jedoch bereits vorhandener - 

Mängel oder die Beseitigung von bei Anschaffung 

des Gebäudes „angelegter“, aber erst nach dem Er-

werb auftretender altersüblicher Mängel und Defek-

te falle hierunter. 

Demgegenüber seien jedoch Kosten für Instandset-

zungsmaßnahmen zur Beseitigung eines Schadens, 
der im Zeitpunkt der Anschaffung nicht vorhanden 

und auch nicht in dem oben genannten Sinne „ange-

legt“ war, sondern nachweislich erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt durch das schuldhafte Handeln des 

Mieters am Gebäude verursacht worden sei, nicht 

den anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuord-

nen. Solche Aufwendungen könnten als sog. „Erhal-

tungsaufwand“ und damit als Werbungskosten so-

fort abgezogen werden. 

 
Hinweis:  

Der BFH hat damit klargestellt, dass Aufwendungen 

für die Beseitigung nachträglicher Schäden nicht zu 

anschaffungsnahen Herstellungskosten führen, son-

dern sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand dar-

stellen. Soweit der BFH in seinem Urteil auf das 

schuldhafte Handeln Dritter abgestellt hat, dürfte 

das den Besonderheiten des Streitfalls geschuldet 

sein.  

Der BFH hat aber auch deutlich gemacht, dass die 

Kosten für die Beseitigung verdeckter, also im Zeit-
punkt der Anschaffung bereits vorhandener Mängel 

sehr wohl von der Regelvermutung (anschaffungsna-

he Herstellungskosten bei Maßnahmen innerhalb von 

3 Jahren nach Anschaffung) erfasst werden. Das glei-

che gilt für Kosten zur Beseitigung von bei der An-

schaffung angelegten, aber erst nach dem Erwerb 

auftretender altersüblicher Mängel. 
Quelle: BFH-Urteil vom 9. Mai 2017, IX R 6/16, NWB Dok-ID: HAAAG-
58607 

 

 

Erbschaftsteuer 

Einkommensteuervorauszahlungen für Zeit-

räume nach dem Tod  

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass ge-

genüber dem Erblasser festgesetzte Einkommen-

steuervorauszahlungen auch für ein Kalenderviertel-

jahr, das erst nach dessen Tod beginnt, vom Erben 
als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig sind. 

Ein Steuerpflichtiger war Gesamtrechtsnachfolger 

seines im August 2014 verstorbenen Vaters. Das Fi-

nanzamt hatte gegenüber dem Vater Einkommens-

teuer-Vorauszahlungen für das III. und IV. Quartal 

2014 festgesetzt. Diese machte der Erbe als Nach-

lassverbindlichkeiten im Rahmen der Erbschaftsteu-

ererklärung geltend. Das Finanzamt erkannte nur die 

Vorauszahlungen für das III. Quartal an, weil die 
Steuer für das IV. Quartal erst mit dessen Beginn und 

damit nach dem Todestag des Vaters entstanden sei. 

Das Finanzgericht Münster gab der Klage statt. Zu 

den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten wür-

den nicht nur die rechtlich entstandenen, sondern 

auch diejenigen Steuerschulden des Erblassers gehö-

ren, die dieser durch Verwirklichung von Steuertat-

beständen begründet habe. Die Einkommensteuer 

des Erblassers entstehe erst mit Ablauf des Todes-

jahres und sei unzweifelhaft abzugsfähig. Für Vo-
rauszahlungen könne nichts anderes gelten als für 

Abschlusszahlungen. Wäre die Vorauszahlung für das 

IV. Quartal - etwa nach einem Antrag des Erben als 

Rechtsnachfolger - auf Null herabgesetzt worden, 

wäre die Abschlusszahlung höher ausgefallen und 

abzugsfähig gewesen. 
Quelle: FG Münster, Urteil vom 31. August 2017, 3 K 1641/17, Revision 
zugelassen, www.fg-muenster.nrw.de 
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Sonstiges 

Privates Veräußerungsgeschäft bei Zweit- 

und Ferienwohnungen 

Eine Steuerpflichtige und ihr Bruder erwarben 1998 
von ihrem Vater ein bebautes Grundstück zu jeweils 

hälftigem Miteigentum. Anschließend vermieteten 

sie das Haus bis November 2004 an ihren Vater. Ab 

Dezember 2004 nutzte die Steuerpflichtige das Haus 

als Zweitwohnung für Ferienaufenthalte. Im Jahr 

2006 erwarb sie von ihrem Bruder dessen Anteil am 

Haus. Noch im selben Jahr verkaufte die Frau das 

Objekt, ohne einen Veräußerungsgewinn aus dem 

Verkauf zu erklären. Das sah das Finanzamt anders 

und setzte dementsprechend einen Veräußerungs-
gewinn an. Es war der Meinung, die Ausnahmerege-

lung für die Veräußerung selbstbewohnter Immobi-

lien sei bei einem lediglich als Ferienwohnung ge-

nutzten Objekt nicht anwendbar. Dem folgte das Fi-

nanzgericht. Bei dem Objekt habe es sich lediglich 

um eine Zweitwohnung gehandelt. Der Gesetzgeber 

habe mit der Ausnahmeregelung nur beruflich ge-

nutzte Wohnungen begünstigen wollen. 

Der BFH gab der Klage jedoch statt. Der Ausdruck 
"Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" setze lediglich 

voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen geeignet 

sei und vom Steuerpflichtigen (allein oder gemein-

sam mit Angehörigen oder Dritten) auch bewohnt 

werde. Ein Gebäude werde auch dann zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuerpflichtige 

nur zeitweilig bewohne, sofern es ihm in der übrigen 

Zeit als Wohnung zur Verfügung stehe. Denn eine 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken setze weder die 

Nutzung als Hauptwohnung voraus noch müsse sich 
dort der Schwerpunkt der persönlichen und familiä-

ren Lebensverhältnisse befinden. 

Ein Steuerpflichtiger könne deshalb mehrere Gebäu-

de gleichzeitig zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Er-

fasst seien daher auch Zweitwohnungen, nicht zur 

Vermietung bestimmte Ferienwohnungen und Woh-

nungen, die im Rahmen einer doppelten Haushalts-

führung genutzt werden. Ist deren Nutzung auf Dau-

er angelegt, komme es nicht darauf an, ob der Steu-

erpflichtige noch eine (oder mehrere) weitere Woh-
nung(en) hat und wie oft er sich darin aufhält. 

 

Hinweis:  

Der BFH vertrat die Auffassung, dass die in der Lite-

ratur vertretene Gegenmeinung, wonach eine Nut-

zung zu „eigenen Wohnzwecken“ bei einer Nutzung 

als Zweit- oder Ferienwohnung nicht vorliegen soll, 
im Gesetz keine Stütze finde. Wenn der Gesetzgeber 

Zweit- und Ferienwohnungen von der Begünstigung 

hätte ausnehmen wollen, dann hätte es nahegele-

gen, dies ausdrücklich gesetzlich zu regeln.  
Quelle: BFH-Urteil vom 27. Juni 2017, IX R 37/16, NWB Dok-ID: HAAAG-
59871 

 

 

Fristwahrende Einreichung der Steuererklä-

rung  

Der Einwurf einer Steuererklärung am letzten Tag 

der Antragsfrist ist selbst dann fristwahrend, wenn 
er beim unzuständigen Finanzamt erfolgt. Dies hat 

das Finanzgericht Köln in zwei aktuell veröffentlich-

ten Urteilen entschieden. 

Ein Steuerpflichtiger warf seine Steuererklärung für 

2009 am 31.12.2013 bei einem unzuständigen Fi-

nanzamt ein. Das zuständige Finanzamt lehnte eine 

Veranlagung mit der Begründung ab, dass die Erklä-

rung erst 2014 weitergeleitet worden sei. Der Antrag 

auf Durchführung einer Veranlagung sei damit erst 

nach Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist und 
damit verspätet gestellt worden.  

Dem folgte das FG Köln nicht. Der Einwurf einer 

Steuererklärung am letzten Tag der Antragsfrist sei 

selbst dann fristwahrend, wenn er beim unzuständi-

gen Finanzamt erfolge. Es sei gesetzlich nicht vorge-

schrieben, dass ein Veranlagungsantrag beim zu-

ständigen Finanzamt eingehen müsse. Auch könne 

die Finanzverwaltung einem steuerlich unberatenen 

Bürger nicht die Unzuständigkeit eines Finanzamt 

vorhalten, wenn sie selbst nach außen als einheitli-
che Verwaltung auftrete. Schließlich gehe auch der 

Einwurf der Erklärungen außerhalb der üblichen Bü-

rozeiten nicht zu Lasten der Steuerpflichtigen. Inso-

weit habe die Finanzverwaltung einen generellen 

Empfangs- bzw. Zugangswillen. 

 

Hinweis:  

Für Einsprüche gilt das nicht: Das FG Baden-

Württemberg sah in einem dazu entschiedenen Fall 

die Frist nur dann gewahrt, wenn das unzuständige 
Finanzamt den Einspruch innerhalb der Einspruchs-

frist an das zuständige Finanzamt absendet. Der 

Zeitpunkt des Eingangs beim zuständigen Finanzamt 

sei dagegen nicht von Bedeutung. Auch dies Verfah-

ren liegt jetzt beim BFH.  
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Quelle: FG Köln, Urteile vom 23. Mai 2017, 1 K 1637/14 und 1 K 1638/14; 
Revision eingelegt (Az. des BFH: VI R 37/17 und VI R 38/17), www.fg-
koeln.nrw.de  

 

 

 
 


